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Alte Fassung 
 

Neue Fassung 
 

5 – Anmeldung 
 
(1) Anmeldungen sind unter Verwendung des Anmeldeformulars, online oder in 
Textform (per Brief oder per Mail jms@neureut.karlsruhe.de) an die Schulleitung 
oder die Verwaltung der Jugendmusikschule Neureut zu richten. Bei 
Minderjährigen ist die schriftliche Zustimmung der Erziehungsberechtigten 
erforderlich. 
 
(2) Eine Anmeldung wird nur angenommen, wenn gleichzeitig ein SEPA-
Lastschriftmandat zum Einzug der zu zahlenden Beträge erteilt wird. Die Beträge 
werden jeweils termingebunden vom angegebenen Konto abgebucht. Bei Rückruf 
fälliger oder strittiger Gebühren durch die Zahlungspflichtigen, ohne vorherigen 
Klärungsversuch mit der Jugendmusikschule, sind diese zur Übernahme der 
entstandenen Bankgebühren verpflichtet. 
 
 
 
 
 
 
(3) Anmeldungen zur Teilnahme am Unterricht können jederzeit erfolgen. Eine 
Aufnahme ist jedoch erst dann möglich, wenn die Voraussetzungen seitens der 
Jugendmusikschule Neureut, insbesondere hinsichtlich der vorhandenen 
Aufnahmekapazitäten und eines geordneten Unterrichtsablaufs, gegeben sind. 
 
(4) Über die Aufnahme der Schüler und Schülerinnen und die Zuweisung an die 
Lehrkräfte entscheidet die Schulleitung der Jugendmusikschule Neureut.  
 
 

§ 5 – Anmeldung 
 
(1) Anmeldungen sind unter Verwendung des Anmeldeformulars, online oder in 
Textform (per Brief oder per Mail jms@neureut.karlsruhe.de) an die Schulleitung 
oder die Verwaltung der Jugendmusikschule Neureut zu richten. Bei 
Minderjährigen ist die schriftliche Zustimmung der Erziehungsberechtigten 
erforderlich. 
 
(2) Eine Anmeldung wird nur angenommen, wenn gleichzeitig ein SEPA-
Lastschriftmandat zum Einzug der zu zahlenden Beträge erteilt wird. Die Beträge 
werden jeweils termingebunden vom angegebenen Konto abgebucht. Die 
zahlungspflichtige Person hat dafür zu sorgen, dass das angegebene 
Konto zu diesem Zeitpunkt die erforderliche Deckung aufweist. Werden 
der Stadt Karlsruhe aufgrund einer Lastschrift, die nicht eingelöst werden 
kann, Bankgebühren in Rechnung gestellt, sind diese vom 
Zahlungspflichtigen zu tragen. Gleiches gilt bei Rückruf fälliger oder strittiger 
Gebühren durch die Zahlungspflichtigen, ohne vorherigen Klärungsversuch mit 
der Jugendmusikschule. , sind diese zur Übernahme der entstandenen 
Bankgebühren verpflichtet. 
 
(3) Anmeldungen zur Teilnahme am Unterricht können jederzeit erfolgen. Eine 
Aufnahme ist jedoch erst dann möglich, wenn die Voraussetzungen seitens der 
Jugendmusikschule Neureut, insbesondere hinsichtlich der vorhandenen 
Aufnahmekapazitäten und eines geordneten Unterrichtsablaufs, gegeben sind. 
 
(4) Über die Aufnahme der Schüler und Schülerinnen und die Zuweisung an die 
Lehrkräfte entscheidet die Schulleitung der Jugendmusikschule Neureut.  

 
 

§ 6 Abmeldung 
(1) Abmeldungen müssen in Textform (per Brief oder E-Mail 
jms@neureut.karlsruhe.de) bei der Schulleitung oder der Verwaltung der 
Jugendmusikschule Neureut erfolgen. Bei Minderjährigen ist die schriftliche 
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Zustimmung der Erziehungsberechtigten erforderlich. Abmeldungen bei 
Lehrkräften sind nicht rechtswirksam. 
(2) Während der dreimonatigen Probezeit können Abmeldungen jederzeit mit 
einer Frist von einem Monat zum Monatsende erfolgen. Nach der Probezeit sind 
ordentliche Abmeldungen jeweils zum 28. Februar oder zum 31. August des 
Jahres möglich, wenn die Abmeldung spätestens drei Monate vor dem 
Abmeldetermin in Textform (per Brief oder E-Mail jms@neureut.karlsruhe.de) bei 
der Schulleitung oder der Verwaltung der Jugendmusikschule Neureut vorliegt. 
Ausnahmen hiervon regeln folgende Absätze drei und vier. 
(3) Bei einjährigen Kursen im Fachbereich I ist eine ordentliche Abmeldung nach 
dem Ende der Probezeit nicht mehr möglich. 
(4) Bei zweijährigen Kursen im Fachbereich I sind ordentliche Abmeldungen nach 
dem Ende der Probezeit nur zum Ende des ersten Schuljahres möglich. In diesem 
Fall muss die Abmeldung spätestens drei Monate vor Abmeldetermin in Textform 
bei der Jugendmusikschule Neureut eingegangen sein. 
(5) Außerordentliche Abmeldungen (zum Beispiel wegen Umzug oder Krankheit 
des Schülers beziehungsweise der Schülerin, die eine Unterrichtsteilnahme auf 
Dauer unmöglich machen), sind darüber hinaus mit einer Frist von vier Wochen 
zum Monatsende möglich. Über die Annahme der Abmeldung entscheidet die 
Schulleitung der Jugendmusikschule Neureut. Ein schriftlicher Nachweis über den 
außerordentlichen Abmeldegrund ist bis spätestens zwei Wochen vor Fristende 
vorzulegen. Sollte der schriftliche Nachweis erst danach vorgelegt werden, so wird 
die außerordentliche Abmeldung erst mit Ablauf des Monats, in dem der 
Nachweis vorgelegt wird, wirksam. 

Zustimmung der Erziehungsberechtigten erforderlich. Abmeldungen bei 
Lehrkräften sind nicht rechtswirksam. 
(2) Während der dreimonatigen Probezeit können Abmeldungen jederzeit mit 
einer Frist von einem Monat zum Monatsende erfolgen. Nach der Probezeit sind 
ordentliche Abmeldungen jeweils zum 28. Februar oder zum 31. August des 
Jahres möglich, wenn die Abmeldung spätestens drei Monate vor dem 
Abmeldetermin in Textform (per Brief oder E-Mail jms@neureut.karlsruhe.de) bei 
der Schulleitung oder der Verwaltung der Jugendmusikschule Neureut vorliegt. 
Ausnahmen hiervon regeln folgende Absätze drei und vier. 
(3) Bei einjährigen Kursen im Fachbereich I ist eine ordentliche Abmeldung nach 
dem Ende der Probezeit nicht mehr möglich. 
(4) Bei zweijährigen Kursen im Fachbereich I sind ordentliche Abmeldungen nach 
dem Ende der Probezeit nur zum Ende des ersten Schuljahres möglich. In diesem 
Fall muss die Abmeldung spätestens drei Monate vor Abmeldetermin in Textform 
bei der Jugendmusikschule Neureut eingegangen sein. 
(5) Außerordentliche Abmeldungen (zum Beispiel wegen Umzug oder Krankheit 
des Schülers beziehungsweise der Schülerin, die eine Unterrichtsteilnahme auf 
Dauer unmöglich machen), sind darüber hinaus mit einer Frist von vier Wochen 
zum Monatsende möglich. Über die Annahme der Abmeldung entscheidet die 
Schulleitung der Jugendmusikschule Neureut. Ein schriftlicher Nachweis über den 
außerordentlichen Abmeldegrund ist bis spätestens zwei Wochen vor Fristende 
vorzulegen. Sollte der schriftliche Nachweis erst danach vorgelegt werden, so wird 
die außerordentliche Abmeldung erst mit Ablauf des Monats, in dem der 
Nachweis vorgelegt wird, wirksam. 
(6) Die Jugendmusikschule Neureut ist berechtigt, die Schülerin 
beziehungsweise den Schüler mit einer Frist von zwei Monaten zum 
Monatsende außerordentlich vom Unterricht der Jugendmusikschule 
Neureut abzumelden, wenn Gründe vorliegen, die es der 
Jugendmusikschule Neureut unmöglich machen, den jeweiligen Unterricht 
ordnungsgemäß durchzuführen. 

 
§ 15 – Gebührenermäßigung aus sozialen Gründen u.a. 
 
(1) Inhaber und Inhaberinnen eines gültigen Karlsruher Passes oder Karlsruher 
Kinderpasses erhalten nach Vorlage des Passes oder Übermittlung einer Kopie des 
Passes eine Ermäßigung der Unterrichtsgebühren.  
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(2) Die Gebührenermäßigung wird jeweils ab dem Monat, in dem ein gültiger 
Karlsruher Pass oder Karlsruher Kinderpass vorgelegt wird, gewährt. Die 
Gebührenermäßigung endet mit dem Ablauf der Gültigkeit des vorgelegten 
Passes. Eine erneute Gebührenermäßigung wird nach Ablauf des 
Bewilligungszeitraums erst ab dem Monat, in dem der Karlsruher Pass 
beziehungsweise Karlsruher Kinderpass erneut vorgelegt wird, gewährt. 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Die Gebührenermäßigung aus sozialen Gründen umfasst für die Schüler und 
Schülerinnen der Jugendmusikschule Neureut neben den Unterrichtsgebühren 
auch die Gebühren für überlassene Instrumente. 
 
(4) Gebührenermäßigungen aus Gründen des § 10 Absatz 3 beschließt die 
Schulleitung im Einvernehmen mit der Verwaltung der Jugendmusikschule 
Neureut. 
 

 
(2) Die Gebührenermäßigung wird jeweils ab dem Monat, in dem ein gültiger 
Karlsruher Pass oder Karlsruher Kinderpass vorgelegt wird, gewährt. Liegt ein 
Sepa-Lastschriftmandat vor, kann die Ermäßigung der Gebühr aus 
technischen Gründen erst in dem auf die Vorlage des Karlsruher Passes 
beziehungsweise Karlsruher Kinderpasses folgenden Monats 
berücksichtigt werden. Guthaben, das durch die Abbuchung der nicht 
ermäßigten Gebühr im Monat der Vorlage entsteht, wird im Folgemonat 

mit der Gebührenschuld verrechnet. Die Gebührenermäßigung endet mit dem 

Ablauf der Gültigkeit des vorgelegten Passes. Eine erneute Gebührenermäßigung 
wird nach Ablauf des Bewilligungszeitraums erst ab dem Monat, in dem der 
Karlsruher Pass beziehungsweise Karlsruher Kinderpass erneut vorgelegt wird, 
gewährt. 
 
(3) Die Gebührenermäßigung aus sozialen Gründen umfasst für die Schüler und 
Schülerinnen der Jugendmusikschule Neureut neben den Unterrichtsgebühren 
auch die Gebühren für überlassene Instrumente. 
 
(4) Gebührenermäßigungen aus Gründen des § 10 Absatz 3 beschließt die 
Schulleitung im Einvernehmen mit der Verwaltung der Jugendmusikschule 
Neureut. 

 


